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Sachverhalt:

An der Hamburger Straße, nordwestlich des Stadions, ist laut einer Bauvoranfrage der Bau 
eines aufgeständerten Gebäudes mit zwei Basketball-Hallen und ergänzenden Funktionen 
vorgesehen. 

Der Basketball-Campus, der den Basketballern nach Abriss der Tunica-Sporthalle die not-
wendigen Trainingskapazitäten zur Verfügung stellen soll, hat einen geplanten Durchmesser 
von ca. 80 m und eine Gebäudehöhe von ca. 17,30 m. Im Erdgeschoss sowie im 1. und 
2. Obergeschoss sind Parkplätze vorgesehen. Das Erdgeschoss ist aufgeständert und bietet 
Platz für 228 Pkw-Stellplätze oder 22 Bus-Stellplätze für den Spieltag des BTSV. Insgesamt 
sind im 1. und 2. Obergeschoss weitere 307 Stellplätze geplant. Im 3. und 4. Obergeschoss 
sind zwei Sporthallen sowie Flächen für Büros, wie auch sportliche und ärztliche Nutzungen 
vorgesehen.

Das Bauvorhaben wird von der Verwaltung positiv gesehen. Die vorgesehene Höhenent-
wicklung ist im Zusammenhang mit dem Stadionbaukörper zu sehen. Die vorgesehene Hö-
he, die das Stadion um ca. 1,80 m übertrifft, wird aber als Obergrenze einer möglichen Be-
bauung angesehen. Ggf. auf dem Dach unterzubringende technische Anlagen dürfen von 
der Straße aus optisch nicht in Erscheinung treten. Nach diesen Maßgaben kann einer Be-
freiung von der Festsetzung im Bebauungsplan Rühmer Weg RA 48 als öffentliche Park-
platzfläche zugestimmt werden.

Aussagen zur Höhe der künftigen Geräuschimmissionen liegen noch nicht vor und sind im 
Baugenehmigungsverfahren durch ein Schallgutachten zu beurteilen. 

Weiteres Vorgehen:
Die Bauvoranfrage soll positiv beschieden werden. Die hier angesprochenen Sachverhalte 
werden in den Bauvorbescheid aufgenommen. Der Antragsteller hat diese in der weiteren 
Entwicklung der Planung zu berücksichtigen.

Hornung

Anlagen:
Anlage 1: Lageplan
Anlage 2: Visualisierungen


